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Informationen zum Tollwut-Antikörper-Test 

 

Die Schweizerische Tollwutzentrale ist offiziell anerkannt für die im Zusammenhang mit dem internationalen 

Tierverkehr verlangte Titration von Tollwut-Antikörpern bei Hund und Katze. 

Proben und Postversand 

• 0.5-2 ml Serum aus 2-10 ml nativem Vollblut (mit Röhrchen ohne Antikoagulantien entnommen) 

• Vollblut (ohne Antikoagulantien) ist nicht geeignet für den internationalen Transport 

• Röhrchen gut identifizieren und in einer Metall- oder Kunststoff-Hülse bruchsicher verpacken 

• Kühlung der Proben ist für den Post-Versand (auch international) nicht erforderlich 

• Der Test wird 1x-wöchentlich am Montag früh angesetzt 

• Die Proben müssen bis spätestens am Freitag um 10 Uhr im Labor sein 

 

Proben aus dem Ausland 

• Die Einsendung sollte als Internationale Express-Sendung (an unsere komplette Strassen-Adresse 

unten) erfolgen. Proben als “Diagnostic Specimen (dog or cat serum), Not Restricted, Packed In 

Compliance With IATA Packing Instruction 650“ bezeichnen 

• Tierärztlich visierte “Pro Forma Invoice“ (Beilage) an Transporteur abgeben, mit folgendem Inhalt:  

o Number of samples 

o Volume/Weight 

o Carrier, z.B. “DHL“ 

o Full description of contents, z.B. “Diagnostic specimen etc.“  

o Pro forma value “10.- SFr.“  

o Reason for export, z.B. “For diagnostic purposes“ 

o Erklärung, dass alle Angaben stimmen 

o Für den Grenzübertritt liegt eine globale Zusicherung („Import Zertifikat“) zuhanden des 

Transporteurs bei 

 

Ausfuhr / Einfuhr: Angaben im Antragsformular (Beilage) 

• Komplette Angaben zum Tier inklusive Chip-Nr. mit dem Datum der Chip-Implantation 

• Impfanamnese immer vollständig ausfüllen und im vorgegebenen Feld visieren 

 

Berichterstattung und Rechnung 

• Der Versand des Berichtformulars per A-Post erfolgt i.d.R. 1-2 Wochen nach Probeneingang 

• Bei ausländischen Auftraggeber-Adressen bitte für Berichterstattung und Rechnung die vollständige 

Auftraggeber-Adresse (vorzugsweise Schweizer Kontaktadresse, sonst Vorauszahlung) angeben 

• Zahlungen sollten nach Erhalt der Rechnung (immer separate Post) erfolgen 

 

Beilagen erwähnt. Download Adresse: 

http://www.ivi.unibe.ch/dienstleistungen/diagnostik/schweizerische_tollwutzentrale/index_ger.html 


